
 
Mitglied des Deutschen Harmonika-Verbandes e.V. 

Mitgliedsantrag 
 
Ich möchte Mitglied im Akkordeon-Orchester Langenhain e.V. werden. 
 
Meine persönlichen Daten: 
 
Name Vorname 

Straße Hausnummer 

Postleitzahl Ort 

Telefon Email-Adresse 

Geburtsdatum Familienstand Eheschließungsdatum 

Aktives Mitglied ab Passives Mitglied ab 

Bisheriger Vorverein (nur für Aktive, wenn zutreffend) 

       Von…………………….bis…………………… 

Datum  Unterschrift Ggf. Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach dem Beschluss der jährlichen Mitgliederversammlung und beträgt zurzeit 18,-- €/Jahr 
 
 
 

Den Mitgliedsbeitrag möchte ich wie folgt zahlen (bitte zutreffendes ankreuzen): 
 
 

Barzahler  Bankeinzug*  

 
 
* Bitte 2. Seite ausfüllen! 
 
  

Hinweis nach dem Hess. Datenschutzgesetz 
Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nur für unsere vereinseigene Zwecke gespeichert und 
ausgewertet. 



 
Seite 2 

 
 
Seite 2 des Mitgliedsantrages von Name, Vorname 

 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat (bitte ausfüllen bei Bankeinzug) 
 
Ich ermächtige das Akkordeon-Orchester Langenhain e. V. den Jahres-Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Akkordeon-Orchester Langenhain e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
IBAN BIC 

Bank-/Geldinstitut 

Kontoinhaber (nur ausfüllen, wenn Kontoinhaber nicht identisch mit dem Antragsteller ist) 

Datum Unterschrift 

 
 
 
Vom Akkordeon-Orchester Langenhain auszufüllen: 
 
Mandats-Referenz: 

 
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich -jeweils zum 15. April- eingezogen. Das Lastschriftmandat 
wird durch die o. g. Mandatsreferenznummer und unserer Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE57ZZZ00001076322 gekennzeichnet und bei allen Lastschriften angegeben.  
 
Änderungen des Mitgliedsbeitrages können nur in der jährlich im März stattfindenden 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 
Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Bankverbindung unverzüglich mit. Unkosten, die beim 
Lastschrifteinzug entstehen können (keine Deckung, Konto geändert) sind vom 
Vereinsmitglied zu tragen. 
 
Die Mitgliedschaft kann, gemäß Satzung §5, Satz 1, jeweils zum Quartalsende mit einer Frist 
von 4 Wochen schriftlich gekündigt werden. 

Hinweis nach dem Hess. Datenschutzgesetz 
Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nur für unsere vereinseigene Zwecke gespeichert und 
ausgewertet. 
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